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Weihnachts- 

markt  

am  

04.12.2016

Die nächste öffentliche  
Gemeinderatssitzung findet 

am 17.11.2016 um 19.00 Uhr 
in der Gemeindeverwaltung statt.

Gemeinderatssitzung

Bibliothek
Die Bücherei der Gemeinde  
Großschweidnitz informiert:
Es gibt ein ständig wechselndes Angebot 
an Krimis, Thrillern, Romanen und na-
türlich auch Kinderbüchern.

Öffnungszeiten: 
Donnerstag: 14.00 – 17.00 Uhr
im Gemeindeamt

Großschweidnitzer Jubilaren
Frau Anna Fuhsy    
zum 75. Geburtstag am 07.12.

Der Bürgermeister 
gratuliert den

Sparkassenmobil

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 20.10.2016

Beschluss-Nr.:   16/2016
Benennung:
Hauptsatzung der Gemeinde Groß-
schweidnitz
Inhalt:
Der Gemeinderat beschließt die Haupt-
satzung der Gemeinde Großschweidnitz
Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ih-
rer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Hauptsatzung vom 17.12.2015 
außer Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des 
Gemeinderates: 12 + 1
davon anwesend: 12 + 1  
13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 Abs. 4 und 5 der Säch-
sischen Gemeindeordnung hat kein Mit-
glied des Gemeinderates weder an der 
Beratung dieses Beschlusses noch an der 
Abstimmung zu dem Beschluss mitge-
wirkt.

Beschluss-Nr.: 17/2016
Benennung:
Bilanzierungs- und Bewertungsrichtli-
nie für die Eröffnungsbilanz der Großen 
Kreisstadt Löbau und die Gemeinden der 
Verwaltungsgemeinschaft Löbau
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Groß-
schweidnitz beschließt in seiner Sitzung 
am 20.10.2016 die Bilanzierungs- und Be-
wertungsrichtlinie für die Eröffnungsbi-
lanz zum 01.01.2013 der Großen Kreis-
stadt Löbau und der Gemeinden der 
Verwaltungsgemeinschaft Löbau, Groß-
schweidnitz, Lawalde und Rosenbach.
Begründung:
Am 07.11.2007 hat der Sächsische Land-
tag mit dem Gesetz über das neue Kom-
munale Haushalts- und Rechnungswesen 
die Grundlagen für die Reform des kom-
munalen Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens geschaffen.
Ziel des neuen Kommunalen Haushalts- 
und Rechnungswesens war die Ablö-
sung der Kameralistik durch die Doppik.  

Voraussetzung hierfür ist die Erstellung 
einer Eröffnungsbilanz, die durch Erfas-
sung und Bewertung des Vermögens und 
der Schulden ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage zum 
Bilanzstichtag darstellt. 
In der Eröffnungsbilanz sind grund-
sätzlich die Vermögensgegenstände mit 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 
(AHK), vermindert um Abschreibungen 
anzusetzen. Wenn Anschaffungs- und 
Herstellungskosten nicht oder nur mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand 
ermittelt werden können, kann ein Er-
satzwert oder Erfahrungswerte angesetzt 
werden. Dabei stehen der Gemeinde ver-
schiedene Wahlrechte zu.
Eine Bewertungsrichtlinie regelt die 
Erfassung und Bewertung des Vermö-
gens. Das Vorgehen bei der Bewertung 
der Vermögensgegenstände basiert auf 
den Regelungen der SächsGemO, Sächs-
KomHVO-Doppik, VwV KomHSys, 
SächsKomKBVO, dem „Erlass der obers-
ten Finanzbehörden der Länder zur Ab-
grenzung des Grundvermögens von den 
Betriebsvorrichtungen vom 15.03.2009“ 
und dem „Erlass des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern zum Sachwert-
verfahren“. Die in dieser Bilanzierungs-
richtlinie festgelegten Bewertungsansätze 
wurden zur Erstellung der Eröffnungsbi-
lanz der Großen Kreisstadt Löbau und 
den dazugehörigen Gemeinden der Ver-
waltungsgemeinschaft angewandt.
Sonderrichtlinien wurden nicht erstellt.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des 
Gemeinderates: 12 + 1
davon anwesend: 12 + 1 
13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 Abs. 4 und 5 der Säch-
sischen Gemeindeordnung hat kein Mit-
glied des Gemeinderates weder an der 
Beratung dieses Beschlusses noch an der 
Abstimmung zu dem Beschluss mitge-
wirkt.

04.12.2016

Großschweidnitzer
Weihnachtsmarkt

Weitere Infos  
siehe Aushang

Montag von 14.00 Uhr – 14.30 Uhr
steht das Sparkassenmobil auf dem Ge-
meindeparkplatz.
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Beschluss-Nr.: 18/2016
Benennung:  Winterdienstplan 
Inhalt: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Groß-
schweidnitz beschließt den Winter-
dienstplan für den Zeitraum 01.11.2016 
– 31.03.2017.
Räum- und Streudienst-Zeiten:
Unimog
Wochentags: 5.00 bis 21.00 Uhr
Abschluß 1. Räumung: bis ca. 7.00 Uhr
Nebenstrecken bis 12.00 Uhr
Samstag: 6.30 bis 21.00 Uhr
Abschluß 1. Räumung:  
Haupt- und Nebenstrecke bis  12.00 Uhr
Sonn-/Feiertage: 7.00 bis 21.00 Uhr  
Abschluß 1. Räumung:
Haut- und Nebenstrecke bis 12.00 Uhr
Nach Abschluß der 1. Räumung wird 
durch den Winterdienst der weitere Ein-
satz nach Bedarf durchgeführt.
Räum- und Streudienst erfolgt in der 
Reihenfolge: Unimog
Straße der Einheit -  KITA – Schmie-
degasse – wenden – Straße der Einheit 
- Bahnhofstraße bis Parkplatz Sächs. 
Krankenhaus, zurück Straße der Ein-
heit – Schulstraße – Gemeindezentrum 
–Schulstraße – Straße der Einheit – Goe-
thestraße – S 148 wenden – Goethestraße 
– Buswendeplatz –August-Bebel-Straße 
bis Garagen - Gustav-Albert-Straße – 
Wilhelm- Krause-Weg - Gustav-Albert-
Straße – Straße der Jugend – Rosen-
straße – Gustav-Albert-Straße – Straße 
der Jugend – Fliederweg – Straße der Ju-
gend – Klärwerk – Straße der Jugend – 
Gustav-Albert-Straße – Käthe-Kollwitz-
Straße – Gustav-Albert-Straße – Steinweg 
– Ziegeleiweg – Thomas-Müntzer-Straße 
– Ebersdorfer Straße –wenden – Tho-
mas-Müntzer-Straße – Sonne wenden – 
Thomas-Müntzer-Straße – Ziegeleiweg 
mit Seitenstraße – Sandweg – Wiesen-
weg – Sandweg – Nonneberg – August-Be-
bel-Straße – Blumenweg-  Leinenindust-
rie – Bahnhof Niedercunnersdorf wenden 
– Gemeindezentrum – Feuerwehr – Bir-
nenallee – Vierhäuserweg – Alwin-Mick-
lisch-Weg –Mühlweg
Beräumen von Plätzen und Kreuzungen - 
Fußweg – S 148 – Friedhofsweg – Sport-
halle – Lindenweg – Brückengasse – Bus-
haltestelle Belgermühle – Buswendestelle 
– Gustav-Schmiedgen-Weg – 
Emil-Mitzscherlich-Weg – Gemeinde-
zentrum – Herrmann-Rönsch-Weg – 
Siedlung – Lindenweg – Brückengasse 
– Gustav-Schmidgen-Weg – Emil-Mitz-
scherlich-Weg – Herrmann-Rönsch-Weg 
– Siedlung - Wendehammer 
Beräumen von Kreuzungen und Plätzen

7:00 – 12.00 Uhr
Räum- und Streudienst der Neben-
strecken erfolgt in der Reihenfolge:
Gemeindezentrum – Hohle Gasse – Rosen- 

straße – Fliederweg – Käthe-Kollwitz-
Straße – Lindenweg – Litteweg – Bir-
nenallee – Gustav-Schmiedgen-Weg – 
Emil-Mitzscherlich-Weg – Feuerwehr 
– Friedhofsweg – Am Nonnenberg – 
Herrmann-Rönsch-Weg – Bushaltestelle 
Schwimmer – Siedlung – Alwin-Mick-
lisch-Weg – Mühlweg – Bushaltestelle 
Sachsenfreund – Langer Steg – Vierhäu-
serweg

7.00 – 15.00 Uhr
Handräumung bis 15:00 Uhr
Keine Reihenfolge, Einsatz je nach An-
zahl der Hilfskräfte
Kindergartenweg – Hohle Gasse – Fried-
hof – Bushaltestellen – Sporthalle – Lit-
teweg – Pionierweg inkl. Treppe
Gestreut wird nach Abschluss der Räu-
mung besonders an folgenden Stellen: 
Kurven/Steigungen/Einmündungen/
Kreuzungen/öffentlichen Einrichtungen/
Bushaltestellen 

07.00 – 17.00 Uhr
Räumung KITA ganztägig nach Bedarf

Keine Räumung/Streuung durch die 
Gemeinde:
Ernst-Thälmann-Str.  und Staatsstraßen 
werden durch das Straßenbauamt Baut-
zen, Straßenmeisterei Lawalde geräumt 
und gestreut.
Am Stellwerk -Thomas-Müntzer-Str. 1 
bis Staatsstraße – Pionierweg - Litteweg 
Holzbrücke bis Straße der Einheit

Hiermit wird der Beschluss Nr.: 179/2015 
vom 17.12.2015 mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des 
Gemeinderates: 12 + 1
davon anwesend: 12 + 1 
13 Ja-Stimmen 0-Nein Stimmen 
0 Enthaltungen
Bemerkung:
Aufgrund des § 20 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen waren keine 
Mitglieder des Gemeinderates von der Be-
ratung ausgeschlossen. 

Beschluss-Nr.: 23/2016
Benennung:
Ermächtigung zur Abgabe der Opti-
onserklärung nach § 27 Abs. 22 UStG
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Groß-
schweidnitz beauftragt den Bürgermeis-
ter, gegenüber dem zuständigen Finanz-
amt eine Erklärung nach § 27 Abs. 22 
UStG mit nachfolgendem Inhalt abzu-
geben:
Hiermit erklärt die Gemeinde Groß-
schweidnitz, dass entsprechend § 27 Abs. 
22 UStG n. F. für sämtliche nach dem  
1. Januar 2017 und vor dem 1. Januar 
2021 ausgeübte Tätigkeitsbereiche und 
damit verbundenen steuerbaren Leistun-

gen § 2 Abs. 3 UStG in der Fassung vom 
31. Dezember 2015 zur Anwendung kom-
men soll. [Uns ist bekannt, dass die Er-
klärung für alle Tätigkeitsbereiche der 
Gemeinde Großschweidnitz gilt und nur 
mit Wirkung für das Folgejahr widerru-
fen werden kann.
Begründung:
Mit dem Steuerrechtsänderungsgesetz 
2015 wurde die umsatzsteuerliche Un-
ternehmereigenschaft der öffentlichen 
Hand in Form des § 2b Umsatzsteuerge-
setz (UStG) neu geregelt. Der deutsche 
Gesetzgeber hat damit wesentliche Vorga-
ben aus Artikel 13 Abs. 1 der Mehrwert-
steuersystemrichtlinie (MwStSystRL) in 
nationales Recht umgesetzt und damit ei-
nen Paradigmenwechsel bei der Besteue-
rung der juristischen Person des öffentli-
chen Rechts (jPdöR) eingeleitet.
Mit der Gesetzesänderung werden jPdöR 
umsatzsteuerlich grundsätzlich nach glei-
chen Maßstäben behandelt wie ein wirt-
schaftliches Unternehmen. Für die Be-
urteilung der Umsatzsteuerpflicht ist es 
durch die Streichung des Verweises auf 
das Körperschaftsteuergesetz (KStG) in 
§ 2 Abs. 3 UStG künftig auch nicht mehr 
relevant, ob ertragsteuerlich ein Betrieb 
gewerblicher Art vorliegt oder nicht. Die 
Umsatzsteuerpflicht wird ausschließlich 
nach den Kriterien des UStG geprüft.
Mit Einführung des § 2b UStG erfolgt 
somit eine Umkehr der Betrachtung und 
Prüfung der Umsatzbesteuerung in der 
Gemeinde Großschweidnitz, da die Ge-
meinde Großschweidnitz einschließlich 
ihrer Sondervermögen mit allen ihren un-
ternehmerischen Leistungen umsatzsteu-
erpflichtig wird. Ausnahmen hiervon re-
gelt der neue § 2b UStG im Hinblick auf 
Leistungen im Rahmen der Ausübung 
öffentlicher Gewalt. Leistungen auf pri-
vatrechtlicher Grundlage sind dagegen 
stets steuerbar und steuerpflichtig, so-
weit keine ausdrückliche Steuerbefreiung 
nach § 4 ff. UStG bestimmt ist oder die 
Gemeinde Großschweidnitz die Kleinun-
ternehmerregelung anwenden kann.
Die Prüfung der Auswirkungen der Strei-
chung des § 2 Abs. 3 sowie der Neurege-
lung in § 2b UStG ist sowohl personal- als 
auch zeitintensiv. Neben der Fragestel-
lung, welche Leistungen zukünftig der 
Umsatzbesteuerung zu unterwerfen sind, 
bedarf es der Prüfung der haushaltsmä-
ßigen Auswirkungen (u. a. hinsichtlich 
der Nutzung des Vorsteuerabzugs) sowie 
der organisatorischen, technischen und 
personellen Umsetzung. Darüber hinaus 
sind viele Fragen noch nicht abschließend 
zu klären, da ein dazu angekündigtes An-
wendungsschreiben der Bundesfinanz-
verwaltung bisher nur im Entwurf vor-
liegt und noch nicht veröffentlicht wurde. 
Der vorliegende Entwurf des BMF-Schrei-
ben lässt wesentliche Rechtsfragen über-
dies offen.
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Verwaltungsseitig wurde im Oktober 
2016 mit der Prüfung und Erfassung der 
benötigten Daten hinsichtlich möglicher 
steuerpflichtiger Einnahmen, der Ausga-
ben, bei denen eine Vorsteuerabzugsmög-
lichkeit gegeben ist, sowie der tausch-
ähnlichen Umsätze ohne Zahlungsfluss 
begonnen. Gleichzeitig wurden auch alle 
Fachämter/Sachgebiete/Dezernate über 
die Änderung informiert und zur Zuar-
beit aufgefordert.
Eine abschließende Entscheidung kann 
erst nach Prüfung der Auswirkungen und 
nach Veröffentlichung des Anwendungs-
schreibens des BMF getroffen werden. 
Die Prüfung und abschließende Bewer-
tung unter Berücksichtigung der Hin-
weise des Anwendungsschreibens kann 
in 2016 voraussichtlich nicht mehr abge-
schlossen werden.
Das Gesetz enthält eine Übergangs-
frist, die die Beibehaltung der bisherigen 
Rechtslage längstens bis zum 31.12.2020 
ermöglicht. Die Ausübung dieser Option 
ist bis spätestens 31.12.2016 gegenüber 
dem zuständigen Finanzamt zu erklären. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit soll die 
Erklärung schriftlich abgegeben werden.
Da die interne Prüfung bis zum 31.12.2016 
noch nicht abgeschlossen sein wird und 
die Anwendung des § 2b UStG zum 
01.01.2017 auch aus organisatorischen, 
technischen und personellen Gründen 

nicht realisierbar ist, wird die Gemeinde 
Großschweidnitz gegenüber dem Finanz-
amt die im Beschluss genannte Erklärung 
nach § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG abgeben.
Sollte sich im weiteren, internen Prüf-
verfahren bzw. in den Jahren bis 2020 
herausstellen, dass eine frühzeitige Op-
tion zum neuen Steuerrecht wirtschaft-
lich günstiger ist, kann die Erklärung mit 
Wirkung für das Folgejahr widerrufen 
werden. Dazu wird dann ein neuer Be-
schluss herbeigefügt. 
Ab 2021 ist die Neuregelung dann ver-
pflichtend in der Gemeinde Großschweid-
nitz anzuwenden.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des 
Gemeinderates: 12 + 1
davon anwesend:  12 + 1 
13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
Bemerkung:
Aufgrund des § 20 Abs. 4 und 5 der Säch-
sischen Gemeindeordnung hat kein Mit-
glied des Gemeinderates weder an der 
Beratung dieses Beschlusses noch an der 
Abstimmung zu dem Beschluss mitge-
wirkt.

Beschluss Nr.:  24/2016
Bezeichnung:
Überplanmäßige Ausgaben im Bereich 
der Tagespflegestelle Gnieser

Produkt: 36.5.1.01.00
Sachkonto: 431700 
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Mehraus-
gabe im Bereich der Tagespflegestelle 
Gnieser in Höhe von 3.650,00 € zu.
Begründung:
Die Tagespflegestelle Gnieser war fast 
über das gesamte Jahr 2016 ausgelastet. 
Dies war so nicht geplant und in den ver-
gangenen Jahren auch nicht üblich.
Die Mehrausgabe wird finanziert durch 
Mehreinnahmen bei den Gemeindeantei-
len anderer Gemeinden.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des 
Gemeinderates: 12 + 1
davon anwesend: 12 + 1 
13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen waren keine 
Mitglieder des Gemeinderates von der 
Beratung ausgeschlossen.

Großschweidnitz, 20.10.2016

Anders
Bürgermeister

Hauptsatzung der Gemeinde Großschweidnitz

Auf Grund von § 4 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung vom 03.03.2014 (veröffent-
licht im Sächsischen Gesetz- und Verord-
nungsblatt 2014, Blatt-Nr. 5, S. 146) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Groß-
schweidnitz am 20.10.2016 mit der Mehr-
heit der Stimmen seiner Mitglieder fol-
gende Hauptsatzung beschlossen:

Abschnitt I
Organe der Gemeinde

§ 1
Organe der Gemeinde sind der  

Gemeinderat und der Bürgermeister.

Abschnitt II
Gemeinderat 

§ 2
Rechtsstellung und Aufgaben

Der Gemeinderat ist die Vertretung der 
Bürger und das Hauptorgan der Ge-
meinde. Er führt die Bezeichnung Ge-
meinderat. Der Gemeinderat legt die 
Grundsätze für die Verwaltung der Ge-
meinde fest und entscheidet über alle 
Angelegenheiten der Gemeinde, soweit 
nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes 
zuständig ist oder ihm der Gemeinde-

rat bestimmte Angelegenheiten  über-
trägt. Der Gemeinderat überwacht die 
Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt 
beim Auftreten von Missständen in der 
Gemeindeverwaltung für deren Beseiti-
gung durch den Bürgermeister.

§ 3
Zusammensetzung des Gemeinderates
(1)  Der Gemeinderat besteht aus den Ge-

meinderätinnen und Gemeinderäten 
und dem Bürgermeister als Vorsit-
zenden.

(2)  Die maßgebende Einwohnerzahl, ist 
die, die laut § 125 SächsGemO vom 
StaLa zum 30.06. des Vorjahres he-
rausgegeben wird. Die Zahl der Ge-
meinderäte wird gemäß § 29 Sächs-
GemO auf 12 festgelegt.

Abschnitt III
Ausschüsse des Gemeinderates

§ 4 
Beratende Ausschüsse und deren 

Aufgaben
Es werden folgende beratende Aus-
schüsse gebildet:
1. Kultur- und Sozialausschuss
2. Bauausschuss
3. Ausschuss für Verwaltung/Technik

Abschnitt IV
Bürgermeister

§ 5 
Rechtsstellung des Bürgermeisters

(1)  Der Bürgermeister ist Vorsitzender 
der Gemeinderates und Leiter der Ge-
meindeverwaltung. Er vertritt die Ge-
meinde.

(2)  Der Bürgermeister ist Ehrenbeam-
ter auf Zeit. Seine Amtszeit beträgt 
7 Jahre.

§ 6 
Aufgaben des Bürgermeisters

(1)  Der Bürgermeister ist für die sachge-
mäße Erledigung der Aufgaben und 
den ordnungsgemäßen Gang der Ge-
meindeverwaltung verantwortlich 
und regelt die innere Organisation der 
Gemeindeverwaltung. Er erledigt in 
eigener Zuständigkeit die Geschäfte  
der laufenden Verwaltung und die 
ihm sonst durch Rechtsvorschriften 
oder vom Gemeinderat übertragen-
den Aufgaben. 

(2)  Dem Bürgermeister werden folgende 
Aufgaben zur Erledigung dauernd 
übertragen, soweit es sich nicht be-
reits um Geschäfte der laufenden Ver-
waltung handelt:                                        
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Abfallbehälter „winterfest“ befüllen
In den Wintermonaten kommt es öfter 
dazu, dass Abfallbehälter wegen angefro-
renen Abfalls nur teilweise oder gar nicht 
entleert werden können. Damit der Ab-
fall in den Bio- und Restabfallbehältern 
nicht festfriert, beachten Sie bitte folgende 
Hinweise: Feuchte Abfälle sollten in Zei-
tungspapier eingewickelt und Behälter-
wandungen mit trockenem Häckselgut so-
wie Zeitungspapier ausgelegt werden. Der 
Abfall darf nicht im Behälter eingestampft 
werden. Hinter Hauswänden, Mauern oder 
in Garagen stehen Abfallbehälter bei be-
sonders eisigen Temperaturen frostsicher. 
Falls der Abfall doch einmal angefroren 

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft informiert

ist, sollte er vorsichtig von den Innenseiten 
gelöst werden. Eingefrorene Behälter kön-
nen nicht nachentsorgt werden!
Bitte räumen Sie im Winter auch die Zu-
gänge und Zufahrten zu den Behältern 
frei. Die Fahrzeuge benötigen eine ca. 2,50 
Meter breite Straße. Sind Straßenteile aus 
zwingenden Gründen wie Glätte oder Bau-
maßnahmen nicht befahrbar, müssen die 
Behälter zur nächstliegenden und mit dem 
Abfallsammelfahrzeug befahrbaren Straße 
oder zu einem Sammelplatz gebracht wer-
den. Die Abfallbehälter sind dann ggf. zu 
kennzeichnen (z.B. Anhänger mit Haus-
nummer). Danke für Ihre Mithilfe.

Abfallkalender 2017 
Die Abfallkalender des Landkreises Gör-
litz werden vom 14. bis 21. Dezember 
durch die beauftragte Verteilfirma MVD 
Medien Vertrieb Dresden GmbH an alle 
Haushalte verteilt. 

Im Abfallkalender finden Sie die Entsor-
gungstermine, Doppelkarten zur Anmel-
dung von Sperrmüll sowie Elektro- und 
Elektronikschrott, ein Verzeichnis über 
die Wertstoffhöfe und Annahmestel-
len im Kreisgebiet, die Verkaufsstellen 
von Rest- und Gartenabfallsäcken sowie  
Anzeigen von Partnern und Gewerbebe-
trieben. 

1.  die Bewirtschaftung der Mittel nach 
dem Haushaltsplan bis zum Betrag 
von 10.000,00  € im Einzelfall.

2.  die Zustimmung zu überplanmäßi-
gen  und außerplanmäßigen  Ausga-
ben und zur  Verwendung von De-
ckungsreserven bis zu 2.000,00 € im 
Einzelfall,

3.  die Ernennung, Beförderung und 
Entlassung von Angestellten der 
Vergütungsgruppe  X -  VII BAT, 
Aushilfsangestellten, Arbeitern, Be-
amtenanwärtern, Auszubildenden,  
Praktikanten und anderen in Ausbil-
dung stehenden Personen,

4.  die Gewährung  von unverzinslichen 
Lohn- und Gehaltsvorschüssen so-
wie  von Unterstützungen und Ar-
beitgeberdarlehen im Rahmen vom 
Gemeinderat erlassenen Richtlinien.

5.  die Bewilligung von nicht im Haus-
haltsplan einzeln  ausgewiesenen Zu-
schüssen bis zu 500,00 € im Einzel-
fall,

6.  die Stundung von Forderungen im 
Einzelfall bis zu 2 Monaten in unbe-
schränkter Höhe, bis zu sechs Mona-
ten und bis zu einem Höchstbetrag 
von 1.500,00 €,

7.  den Verzicht auf Ansprüche der Ge-
meinde und die Niederschlagung 
solcher Ansprüche, die Führung von 
Rechtsstreitigkeiten und den Ab-
schluß von Vergleichen, wenn der 
Verzicht oder die Niederschlagung, 
der Streitwert oder bei Vergleichen 
das Zugeständnis der Gemeinde im 
Einzelfall nicht mehr als 500,00 € 
beträgt,

8.  die Veräußerung  und dingliche Be-
lastung, der Erwerb und Tausch von 
Grundeigentum  oder grundstücks-
gleichen Rechten im Wert bis zu 
500,00 € im Einzelfall,

9.  Verträge über die Nutzung von 
Grundstücken oder beweglichem 

Vermögen bis zu einem jährlichen 
Miet- oder Pachtwert von 1.000,00 € 
im Einzelfall,

10.  die Veräußerung von beweglichem 
Vermögen bis zu 1.000,00 € im Ein-
zelfall,

11.  die Bestellung von Sicherheiten, die 
Übernahme von Bürgschaften und 
von Verpflichtungen aus Gewähr-
verträgen und den Abschluss der ih-
nen  wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsgeschäfte, soweit sie im Einzel-
fall den Betrag von 2.500,00 € nicht 
übersteigen.

§ 7 
Stellvertretung des Bürgermeisters

Der Gemeinderat bestellt aus seiner 
Mitte einen Stellvertreter des Bürger-
meisters. Die Stellvertretung beschränkt 
sich auf die Fälle der Verhinderung. Im 
Falle der Verhinderung des Stellvertreters 
übernimmt der an Jahren älteste Gemein-
derat diese Funktion.

Abschnitt  V
Mitwirkung der Bürgerschaft

§ 8 
Einwohnerversammlung

Eine Einwohnerversammlung gemäß 
§ 22 SächsGemO ist anzuberaumen, 
wenn dies von den Einwohnern bean-
tragt wird. Der Antrag muss unter Be-
zeichnung der zu erörternden Angelegen-
heiten schriftlich eingereicht werden. Der 
Antrag muss von mindestens 10 v.H. der 
Einwohner, die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, unterzeichnet sein.

§ 9 
Bürgerbegehren

Die Durchführung eines Bürgerent-
scheids nach § 25 SächsGemO kann 
schriftlich von Bürgern der Gemeinde 
beantragt werden (Bürgerbegehren). Das 
Bürgerbegehren muss mindestens von 
10 v.H. der Bürger der Gemeinde unter-
zeichnet sein.

Abschnitt VI
Schlussbestimmungen

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Hauptsatzung vom 17.12.2015 außer 
Kraft.
Großschweidnitz, 20.10.2016

Jons Anders
Bürgermeister

Hinweis:
auf § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Das gilt nicht, wenn:
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4.  vor Ablauf der im Satz 1 genannten Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder         
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschriften gegenüber der Ge-
meinde Großschweidnitz unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.
Ist die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 
oder 3 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.



Seite 5                 November 2016 | Jahrgang 8 

Die Ablesung der Wasserzähler findet in 
diesem Jahr in der Zeit vom 01.12.2016 
bis 15.12.2016 statt. Wie immer erhalten 
Sie in der 1. Dezemberwoche die Ablese-
karten per Post.

Bitte lesen Sie den Zählerstand Ihres Was-
serzählers ab und tragen diesen in die da-
für vorgesehenen Felder ein. 

Achtung: übertragen Sie nur die schwar-
zen Zahlen der Anzeige auf dem Wasser-
zähler auf die Karte (keine Kommastellen 
bzw. rote Zahlen)

Beispiel:    0   0   9   6   1

Ablesung der Wasserzähler 2016 für Großschweidnitz

Die Karte senden Sie bitte portofrei bis 
zum 15.12.2016 an uns zurück. Sie kön-
nen den Zählerstand auch per e-Mail un-
ter www.sowag.de übermitteln. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir Ihren Verbrauch bei fehlenden An-
gaben schätzen müssen. Ihre Jahresver-
brauchsabrechnung geht Ihnen in der 5. 
Kalenderwoche 2017 zu.

Für Fragen zu dieser Information steht 
Ihnen unser Kundenservice unter Tele-
fon (0 35 83) 77 37-0 gern zur Verfügung.

Für Ihre freundliche Unterstützung be-
danken wir uns sehr herzlich.

Ihr Wasserversorgungsunternehmen

Abfuhrtermine Großschweidnitz im Januar 2017 
  Restabfall Bioabfall Gelbe Tonne Blaue Tonne   
Großschweidnitz  03., 17., 31.   10., 24.         04.        11.
ohne Sachsenfreund 
5-7, 9-10, 12, 16
und mit Liebesdörfel (Ebersdorf)

ZVON-Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016
Neben den Regionalbahnen nehmen im Auf-
trag des Landkreises Görlitz auch die Regi-
onalbus Oberlausitz GmbH (RBO) und die 
Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck 
mbH (KVG) zum Fahrplanwechsel am 11. 
Dezember Änderungen an ihren Fahrplänen 
vor. Meist sind es nur geringfügige Fahrzeit-
verschiebungen oder kleinere Änderungen 
im Linienweg.
Die Fahrt 002 der Linie 3 endet künftig bereits 
an der Haltestelle „Großschönau Schießwiese“. 
Fahrgäste nach Jonsdorf können die Fahrt 006 
der Linie 3, welche nun 9 Minuten später in 
Großschönau startet, nutzen. Die Fahrten 014 
und 019 der Linie 3 enden bzw. starten bereits 
in „Jonsdorf Dammschänke“, Olbersdorf wird 
per Umstieg auf die Linie 5 erreicht.
Zur Anschlusssicherung wird die Fahrt 022 
der Linie 27 5 Minuten früher in „Löbau 
Busbahnhof“ abfahren.
Auf der Linie 42 werden an Schultagen eine 
neue Fahrt 033 mit Start um 12.15 Uhr ab 
„Löbau Busbahnhof“ bis „Schönau-Berzdorf 
Schule“, eine neue Fahrt 040 mit Start um 
07.34 Uhr ab „Schönau-Berzdorf Schule“ bis 
„Löbau Busbahnhof“ sowie eine neue Fahrt 
042 mit Start um 15.34 ab „Hagenwerda 
Bahnhof“ bis „Bernstadt Markt“ angeboten. 

Auf der Linie 44 beginnt die Fahrt 009 ab 
dem Fahrplanwechsel 36 Minuten später. 
Sie fährt an Schultagen direkt bis zur Hal-
testelle „Ostritz Stadt Dresden“ und in den 
Ferien wie bisher über Dittersbach. Auf der 
Linie 45 startet die Fahrt 001 nun 5 Minu-
ten früher und fährt an Schultagen weiter bis 
„Hirschfelde Schwimmhalle“.
Zwischen den Haltestellen „Ebersbach Rum-
burger Straße“ und „Neugersdorf Eiskeller“ 
wurde an Schultagen auf der Linie 55 mit Start 
um 05.45 Uhr eine neue Fahrt 063 eingerichtet.
Zur Sicherstellung der Anschlüsse in „Weiß-
wasser Busbahnhof“ wurden die Abfahrten 
auf zahlreichen Fahrten der Linie 250 ge-
ringfügig (im Minutenbereich) verschoben. Die 
Fahrt 005 der Linie 250 startet 7 Minuten spä-
ter und endet bereits an der Haltestelle „Bad 
Muskau Lindenhof“ und die Fahrt 012 startet 
nun um 07.12 Uhr in „Bad Muskau Siedlung“. 
Die Fahrten 015 und 020 der Linie 250 wer-
den bis zur Haltestelle „Bad Muskau Papierfa-
brik“ verlängert. Die Fahrt 035 startet künftig 
5 Minuten früher in Weißwasser. Am Wochen-
ende kann zur Sicherstellung der Anschlüsse in 
Weißwasser in beide Fahrtrichtungen der Li-
nie 250 die Haltestelle „Krauschwitz Brücken-
straße“ nicht mehr bedient werden.

Die bisherige Linie 260 wird zum Fahrplan-
wechsel am 11.12.2016 vollständig in die Li-
nie 256 integriert. Dies führt auch zu einer 
Vereinheitlichung der Linienführung in Weiß-
wasser, d.h. alle Fahrten bedienen ausschließ-
lich die Haltestellen entlang der Bautzener 
Straße. Die bisherigen Fahrten der Linie 260 
werden von der Haltestelle „Kraftwerk Box-
berg“ bis zur Haltestelle „Boxberg Sparkasse“ 
verlängert. Die Haltestelle „KW Boxberg 
Werk 3“ im Sicherheitsbereich des Werksge-
ländes wird nicht mehr bedient. Anstatt bei 
der Fahrt 015 erfolgt nun die Bedienung von 
Sprey und Bärwalde bei der Fahrt 023, wobei 
der Bus nun 7 Minuten früher in Weißwasser 
startet. Die Fahrten 602, 603, 702 und 703 
der Linie 256 werden nun wieder als Rufbus-
fahrten angeboten. Am Wochenende ist zu-
dem die Verschiebung der Abfahrtszeiten bei 
den Fahrten 607, 609, 707 und 709 sowie 608, 
610, 708 und 710 zu beachten. Fahrgäste der 
Linie 255 steigen zur Weiterfahrt nach „Kraft-
werk Boxberg“ an der Haltestelle „Boxberg 
Sparkasse“ in die Linie 256 um.
Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzei-
tig vor dem Fahrplanwechsel über even-
tuelle Fahrplanänderungen unter www.
zvon.de zu informieren. 

Seniorenverein
Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir treffen uns das nächste mal am 09.11. 
um 14.00 Uhr zum Spielenachmittag.
Für Abmeldungen bin ich zu erreichen 
unter 035872/40811.

Mit vielen Grüßen, Hannelore Seibt

Wer bis zum 22.12. keinen Abfallkalen-
der erhalten hat, kann diesen bei der Ver-
teilfirma unter Tel.: 0351/48642078, bis 
31.01. anfordern.
Außerdem erhältlich bei: 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer 
Straße 51, 02906 Niesky
Landratsamt - Hochwaldstraße 29, 02763 
Zittau; Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz
NEG mbH, Am langen Haag, 02906 Niesky
EGLZ mbH, Streitfelder Straße 2, 02708 
Lawalde
Zudem finden Sie den Abfallkalender als 
PDF-Datei auf der Homepage www.kreis-
goerlitz.de oder per Direktaufruf unter 
aw.landkreis.gr. 

Weihnachtsbaumentsorgung
Weihnachtsbäume bis zwei Meter 
Länge werden vom 01. bis 31. Januar 
am Leerungstag des Bioabfallbehälters 
mitgenommen. Die Bäume sind ohne 
Lametta und sonstigen Weihnachts-
baumschmuck unmittelbar neben Ih-
ren zu entleerenden Bioabfallbehälter 
bereitzustellen. Keine Mitnahme bei Ei-
genkompostierung. Alternativ kann der 

Baum auf einen Kompostplatz gegen Ge-
bühr geliefert werden. 

Kontakt 
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer 
Straße 51, 02906 Niesky 
Tel:  03588/ 261-716
E-Mail:  info@aw-goerlitz.de
Internet:  www.kreis-goerlitz.de

Sprechstunde nach Anmeldung 
unter Telefon 0 35 85 / 86 52 14 oder 
0 34 / 13 46 27 01 61. Bei eiligen Sa-
chen kann jederzeit die 110 oder die 
0 35 85 / 86 50 kontaktiert werden.

Bürgerpolizist
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Sport-Club Großschweidnitz-LöbauJugenfeuerwehr Großschweidnitz

Am 24.09. fand unser 3. Depotfest & Tag 
der offenen Tür statt. Es fanden Rund-
fahrten mit dem Feuerwehrauto statt, 
und das Spielmobil und eine Hüpfburg 
waren ebenfalls vor Ort.
Es herrschte reger Betrieb und all dies 
kam vor allem bei den Kindern gut an.
Wer wollte konnte unser Gerätehaus mit 
allen Räumlichkeiten erkunden und sich 
über unsere Feuerwehr informieren.
Der Höhepunkt des Tages wartete ge-
gen 17:00 Uhr auf uns. Der erste öffent-
liche Auftritt unserer Jugendfeuerwehr in 
Form eines Löschangriffes begann.

Das Brandobjekt, ein selbst gebasteltes 
Brandhaus, stand in Vollbrand, dieses 
wartete nun darauf von unseren kleinen
Kameraden gelöscht zu werden.
Schnell waren diese mit unserem Feu-
erwehrauto, natürlich mit Blaulicht und 
Martinshorn vor Ort.
Hier konnte nun unsere Jugendfeuer-
wehr unter den neugierigen Blicken von  

Nachbarwehren, Einwohnern und Familie-
angehörigen unter Beweis stellen, was sie 
in letzter Zeit bei uns gelernt haben. Und 
sie taten es!!! Zügig und korrekt erfolgte 
der Aufbau der Löschtechnik, in kürzester 
Zeit ertönte der Befehl „Wasser Marsch“, 
und das Feuer war schnell gelöscht.
Alles in Allem ein Löschangriff wie aus 
dem Bilderbuch, was auch durch den gro-
ßen Beifall aller Anwesenden bestätigt 
wurde. An diesen Tag konnten wir 2 neue 
Mitglieder begrüßen!
Anfang Oktober stand das Thema Wan-
derung auf dem Dienstplan unserer Ju-
gendfeuerwehr. Nach einer halben Stunde 
zu Fuß kamen wir an unserem Ziel, dem 
„Waldhaus“, an. Dort war schon der Grill 
vorbereitet und es gab lecker Bratwurst. 
Nach dem Essen wurde das gelernte der 
vergangenen Monate in Form von einem 
kleinen Quiz getestet und zum Abschluss 
wurde am Lagerfeuer Knüppelteig zube-
reitet.

Hier ein großes Dankeschön an den Wald-
hausverein und Herrn Rohte für die Be-
reitstellung der Räumlichkeiten des Wald-
hauses.

Auch möchten wir uns im Namen der 
Wehrleitung und des Jugendwartes bei un-
seren Kameraden und allen anderen Hel-
fern bedanken, welche uns bei der Arbeit 
mit der Jugendfeuerwehr unterstützen. 

Nächste Termine:
18.11 Spieleabend
02.12. Eure Ideen sind gefragt!

Abteilung Kegeln
5. Spieltag und 5. Sieg  
der 1. Männer-Mannschaft
Am Sa. 1.10. reiste die 1. Männer-Mann-
schaft nach Döbeln, um dort gegen den 
Tabellennachbarn Döbelner SC 02 anzu-
treten. Dieser harte Gegner hatte alle 4 
vergangenen Begegnungen immer für sich 
entscheiden können. Umso mehr waren 
wir motiviert, um diesmal den Sieg zu er-
kämpfen. Mit dem Startpaar Sandro Kabi-
sch (910) und Bernd Hutnik (812), welcher 
für Uwe Gottschald die Vertretung über-
nahm, konnten 46 Punkte Vorsprung er-
spielt werden. Im 2. Durchgang wurde die-
ser jedoch aufgebraucht und Kevin Worch 
(801) und Sven Pillack (902) kamen mit 4 
Punkten Rückstand auf die Döbelner von 
der Bahn. In der Schlussphase zeigten Da-
vid Worch (853) und Marcel Weist (921) 
starke Nerven und so gewannen wir knapp 
mit nur 6 Kegeln Vorsprung und 5209 zu 
5203 Zählern. Endlich konnten wir den Dö-
belner SC einmal besiegen und so die allei-
nige Tabellenführung erzielen.
Das Heimspiel am 15.10. verlief da weniger 
spannend. Mit einem sehr starken Mann-
schaftsergebnis mit 5395 zu 5118 Kegeln 
besiegten wir den TuS Großschirma recht 
deutlich. Hervorzuheben sind hier die Top-
Leistungen von Marcel mit 954 und Sandro 
mit 951 Kegeln. 

Am 29.10. fuhren wir nach Oschatz, um 
beim Aufsteiger Post SV Telekom Oschatz 
eine neue Bahn kennenzulernen. Die recht 
schwer zu spielende Bahn zehrte ziemlich 
an den Nerven und so geriet David (825) 
und Sandro (828) mit 25 Kegeln in Rück-
stand. Das Mittelpaar Sven Pillack (845) 
und Frank Schumann (837) drehten jedoch 
das Spiel auf + 58 Holz. Schließlich mach-
ten Uwe (800) und Marcel mit ganz star-
ken 915 den Sieg klar und wir gewannen 
am Ende deutlich mit 5050 zu 4853 unser 
5. Punktspiel und sind damit bisher unge-
schlagen Tabellenführer. Toller Saisonstart 
Jungs, weiter so!

Übersicht der kommenden Heimspiele:
Datum  Spielklasse Mannschaft Gegner
12.11.  9 – 12 Uhr 2. Verbandsliga Senioren BSV Chemie Radebeul
19.11.  9 – 12 Uhr 1. Kreisklasse St. 2 2. Männer SV Reichenbach II
26.11. 13 – 17 Uhr Verbandsliga 1. Männer SV Lok Nossen
03.12. 9 – 12 Uhr 1. Kreisklasse St. 2 2. Männer SSV Stahl Rietschen II
 12 – 15 Uhr 2. Kreisklasse St. 1 Mix KSV Neißetal Görlitz

Sandro Kabisch
Weitere Infos gibt‘s unter www.scgrossschweidn itz-loebau.de
und auf unserer Facebook-Seite SC Grossschwei dnitz-Löbau Abt. Kegeln
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Sport-Club Großschweidnitz-Löbau

Abteilung Fußball
Unsere 1. Mannschaft konnte aus Kem-
nitz nur einen Punkt mit nach Hause brin-
gen. Trotz zweimaliger Führung für den 
Sportclub hieß es am Ende 4:4. Bitter dabei, 
das der Ausgleich des Gastgebers mit dem 
Schlusspfiff (93.min) fiel. Die Torschützen 
für den Club waren Maik Schirmer, Paul Te-
schler und 2x Sebastian Schack. Am folgen-
den Wochenende war Derbytag im Heinz-
Bahner-Stadion. 70 Zuschauer sahen einen 
verdienten Heimsieg gegen den Schönba-
cher FV. Für den 6:2 Endstand sorgten Maik 
Schirmer, Sebastian Müller, Philipp Nehret-
tig und 3x Sebastian Schack.
Nur 6 Tage später schieden unsere Jungs 
enttäuschend beim Kreisligisten SV Lud-
wigsdorf 48 aus dem Kreispokal aus 
(4:1-Auswärtsniederlage).
Leider musste man auch im folgenden 
Punktspiel beim FC Stahl Rietschen eine 
3:1 Niederlage hinnehmen. Den Ehrentref-
fer gelang Sebastian Müller. 
Umso wichtiger sollte das Derby gegen die 
SG B/W Obercunnersdorf werden. Im Lö-
bauer Stadion sollten unbedingt 3 Punkt 
her. Am Ende trennte man sich vor 175 Zu-
schauern 1:1. Unsere Gäste gingen durch ei-
nen Elfmeter in Führung. Sebastian Schack 
erzielt kurz vor der Halbzeitpause, nach ei-
nem Eckball, den Ausgleich.
Für die 2. Mannschaft läuft es nach wie 
vor nicht rund. Hier spürt man natür-
lich auch die argen Personalsorgen der 1. 
Mannschaft. Aus den letzten 4 Pflichtspie-
len gelang nur ein Punktgewinn beim Un-
entschieden gegen den Ostritzer BC (2:2). 
Beide Tore für den SC erzielte Ali Ehsani. 
Gegen die SpVgg. Ebersbach (0:5), die ZSG 
Jonsdorf (0:2) und gegen die ISG Hagen-
werder (0:3) verlor man jeweils recht deut-
lich, ohne dabei auch nur ein eigenes Tor 
zu schießen.
Das angesetzte Pokalspiel gegen den Ostrit-
zer BC fiel den Platzverhältnissen zum Op-
fer und wird im Dezember (18.12.) neu an-
gesetzt.
Unser Senioren gelang bei der SpG VfB Zit-
tau ein Unentschieden. Nach 80min. hieß 
der Endstand 2:2. Beide Tore für den Sport-
club erzielt Ralf Lorenz. Auch im folgenden 
Pflichtspiel schoss Ralf Lorenz zwei Tore. 
Dieses Mal reichte es bei der SpG TSG Hai-
newalde zu einem 2:1 Auswärtssieg.

Die aktuellen Ergebnisse aus unseren Ju-
niorenbereich:
- C-Junioren:
SpG SC Großschweidnitz-Löbau –  
SpG SG Leutersdorf 1:4
SpG ESV Lok Zittau –  
SpG SC Großschweidnitz-Löbau 4:2
- E-Junioren:
SC Großschweidnitz-Löbau –  
TSV Herwigsdorf 1891 2. 11:5
Bertsdorfer SV –  
SC Großschweidnitz-Löbau (Pokal) 5:3

- F-Junioren:
SC Großschweidnitz-Löbau –  
SpG Schönbacher FV 0:1
SpG FSV Oppach – 
SC Großschweidnitz-Löbau 0:1
- G-Junioren:
3. Turnier – 25.09.2016:
SC Großschweidnitz-Löbau –  
TSV Herwigsdorf 1891 0:1
SC Großschweidnitz-Löbau –  
SpG FCO Neugersdorf    1:1
SC Großschweidnitz-Löbau –  
ESV Lok Zittau    0:1
SC Großschweidnitz-Löbau –  
Bertsdorfer SV    0:1
Die kommenden Spiele des Sportclub 
Großschweidnitz-Löbau:
1. Männermannschaft – Landskron Ober-
lausitzliga
So, 13.11.16 / 14:00 Uhr   SC Groß-
schweidnitz-Löbau 1. – VfB Zittau
Sa, 19.11.16 / 13:00 Uhr   Holtendorfer SV 
– SC Großschweidnitz-Löbau 1.
So, 27.11.16 / 13:00 Uhr   SC Großschweid-
nitz-Löbau 1. – GFC Rauschwalde
Sa, 03.12.16 / 13:00 Uhr   SV Lok Schleife 
– SC Großschweidnitz-Löbau 1.

2. Männermannschaft – Eibauer Schwarz-
bierliga Staffel 2
So, 13.11.16 / 12:00 Uhr   SC Großschweid-
nitz-Löbau 2. – TSV Großschönau
So, 20.11.16 / 13:00 Uhr  B-W Empor Deutsch 
-Ossig – SC Großschweidnitz-Löbau 2.
So, 27.11.16 / 11:00 Uhr   SC Großschweid-
nitz-Löbau 2. – Herrnhuter SV
Sa, 03.12.16 / 11:00 Uhr   GFC Rausch-
walde 2. – SC Großschweidnitz-Löbau 2.
Sa, 10.12.16 / 13:00 Uhr   SC Großschweid-
nitz-Löbau 2. – SV Ludwigsdorf 48
So, 18.12.16 / 11:00 Uhr   SC Großschweid-
nitz-Löbau 2. – Ostritzer BC (Pokal)
Senioren – Kreisliga Staffel Süd
Fr, 11.11.16 / 19:00 Uhr   SC Großschweid-
nitz-Löbau – FSV Oderwitz 02
So, 20.11.16 / 10:00 Uhr   SpG SV Horken 
Kittlitz – SC Großschweidnitz-Löbau
C-Junioren – AOK-Plus Kreisliga – Staf-
fel 2
So, 13.11.16 / 10:00 Uhr   SpG SC Groß-
schweidnitz-Löbau – FSV Oppach
So, 20.11.16 / 10:30 Uhr   SpG FSV Kemnitz 
– SpG SC Großschweidnitz-Löbau
Sa, 26.11.16 / 10:30 Uhr   SpG SC Groß-
schweidnitz-Löbau – TSV Herwigsdorf 
1891
So, 04.12.16 / 10:00 Uhr   SpG FSV Kem-
nitz – SpG SC Großschweidnitz-Löbau

Jens Rudolph
Abteilungsleiter

Tel.: 0151/18051266
www.sc-grossschweidnitz-loebau.de

E-Mail: sgmedizin@web.de

Unsere Senioren hatten am 15.10. den 
Hohnstädter SV zu Gast. Mit 2892 zu 3039 
Kegeln und 2 : 6 Punkten wurde diese Spiel 
leider verloren. Es spielten Ralf Lass 471, 
Stephan Gross 504, Holger Weist 468, 
Martin Gross 469, Ullrich Pillack 466 und 
Bernd Urban 514. 
Beim Aus-
wärtsspiel 
am 29.10. 
in Nerchau 
waren die 
C h a n c e n 
auf einen 
Sieg noch geringer. Trotz höherer Ergeb-
nisse konnte mit 3086 zu 3281 der Heim-
mannschaft Nerchauer SV nicht Paroli 
geboten werden. Die besten Großschweid-
nitzer waren diesmal Holger Weist und 
Martin Gross mit jeweils 525 Holz, dan-
nach Ralf mit 524 und Bernd mit 517 sowie 
Ulli 499 und Peter Hiller mit 496 Zählern.
Ihr erstes Punktspiel der neuen Serie hatte 
unsere 2. Mannschaft am 22.10. in Hagen-
werder gegen den Post SV Görlitz II zu ab-
solvieren. Es spielten Günter Rothe 494, 
Thomas Fischer 486, Frank Schumann 515, 
Marco Heine gute 473, Marcus Hiller 534 
und Bernd Hutnik 528. Dies ergab am Ende 
einen klaren Sieg mit 3030 zu 2822 Kegeln. 
Herzlichen Glückwunsch!
Unsere Mix-Mannschaft konnte am 1.10. 
in Hirschfelde mit 1382 zu 1245 Kegeln 
und am 22.10. beim Heimspiel gegen den 
KSV Neueibau mit 1549 zu 1524 zwei 
Punktspiele gewinnen. Der 3. Sieg in Folge 
wurde am 29.10. auf der Heimbahn gegen 
Deutsch-Ossig II knapp verpasst. Nur 7 
Zähler Differenz ergaben am Ende 1399 zu 
1406 Kegel. Es spielten Regina Hiller 365, 
Robin Wildner 311, Dorit Rothe 372 und 
Manfred Heine 351 Kegel. Schade, diese 7 
Kegel hätte jeder noch drin gehabt, aber wir 
kämpfen weiter !
Unser alljährliches Familienkegeln findet 
auch dieses Jahr am Dienstag, 27.12. statt. 
Details dazu dann in der nächsten Ausgabe.

Übersicht der kommenden Heimspiele:
Datum  Spielklasse Mannschaft Gegner
12.11.  9 – 12 Uhr 2. Verbandsliga Senioren BSV Chemie Radebeul
19.11.  9 – 12 Uhr 1. Kreisklasse St. 2 2. Männer SV Reichenbach II
26.11. 13 – 17 Uhr Verbandsliga 1. Männer SV Lok Nossen
03.12. 9 – 12 Uhr 1. Kreisklasse St. 2 2. Männer SSV Stahl Rietschen II
 12 – 15 Uhr 2. Kreisklasse St. 1 Mix KSV Neißetal Görlitz

Sandro Kabisch
Weitere Infos gibt‘s unter www.scgrossschweidn itz-loebau.de
und auf unserer Facebook-Seite SC Grossschwei dnitz-Löbau Abt. Kegeln
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ASB-Schwesterndienstplan

Zeitraum Funktelefon-Nr.: 

01.11. – 30.11.2016  0162/2520678Früh-/Abenddienst 

Änderungen durch Krankheit vorbehalten!

16. November 10.15 Uhr  Gottesdienst 
Buß- u. Bettag   mit Abendmahl
20. November 14.00 Uhr Gottesdienst
Ewigkeitssonntag

25. November 17.00 Uhr   Katholischer  
Gottesdienst

04. Dezember 10.15 Uhr Gottesdienst
2. Advent   mit Abendmahl

Wir laden herzlich zu den Gottesdiensten ein!

Kirche Großschweidnitz

Schützengesellschaft  
Großschweidnitz e.V.
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Schützengesellschaft  
Großschweidnitz e.V.

25.07.2015 Alle Schützenmitglieder sind aufgerufen am Umzug 
beim 287. Jacobimarkt in Neugersdorf und  am  08.08.2015 am 
Umzug beim Cunnersdorfer Schisś n teilzunehmen.
Das Bürgerkönig-Schießen am 06.06.2015  hat wieder einen 
neuen „Bürger-König“ ermittelt.
Diesmal waren es Herr Kevin Worch. Herr Bernd Schillinger und 
Frau Daniela Eckert, die in der Gemeinde zu Besuch waren, be-
legten die nächsten Plätze.
Der Schützenverein wünscht sich für kommende Veranstaltun-
gen, dass noch viel mehr Bürger und auch Vereinsmitglieder 
anderer Vereine aus dem Ort oder auch aus den umliegenden 
Gemeinden die Gelegenheit wahrnehmen und bei einem sol-
chen Höhepunkt der Schützen teilen. 

Öffnungszeiten des Vereinsschießstandes
Jeden Freitag von 19.00 bis 23.00 Uhr sportliches Schießen und 
gemütliches Beisammensein auf dem Vereinsschießstand.
Jeden 1. Sonnabend des Monats von 14.00 bis 15.00 Uhr Groß- 
und Kleinkaliberschießen. Der Ort wird am Freitag davor bekannt 
gegeben.

www.sg-grossschweidnitz.deAnzeigen

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. –
wir beraten Mitglieder im Rahmen  
von § 4 Nr. 11 StBerG.

Unsere Beratungsstellen in Ihrer Nähe:
* 02708 Löbau, Bahnhofstraße 38   Telefon (03585) 47 48 49 www.vlh.de/bst/9480
* 02708 Großschweidnitz, Rosenstr. 34   Telefon (03585) 40 20 04 www.vlh.de/bst/9138

**

  – Restaurant  65 Plätze – 
– Kaminzimmer  16 Plätze –

– Biergarten 36 Plätze – 46 Betten –
– Wellnessbereich –

Hotel Aßmann, 02627 Hochkirch, Steindörfel 7b,
035939/81363, www.pension-assmann.deDer Chef kocht selbst

Inhaber H. Aßmann

Markttag 
in Großschweidnitz

Die Landfl eischerei Gebelzig GmbH legt eine Sommer-
pause vom 01. Juli bis 31. August ein. Unsere Bäckerei 
macht ab 13.07. bis 24.07.2015 Urlaub. Danach läuft  der 
Verkauf wieder jeden Donnerstag.

23. Baby- und Kindersachenbörse im Kretscham, 02708 
Schönbach am 5.9.2015 von 9 – 12 Uhr

Wenn Sie einen Standplatz für 5 Euro möchten, rufen Sie 
bitte an. Weitere Infos und Anmeldung ab 2.8. unter Tel. 
03586/789228 oder 035872/38952 Wir freuen uns auf rege 
Teilnahme und Ihren Besuch!
  Das Vorbereitungsteam

Baby- & Kindersachenbörsen

1. Platz
Kevin Worch
2. Platz  
Daniela Eckert 
(rechts)
3. Platz  
Bernd Schillinger 
(links)

Wir, das Ehepaar
BÄRBEL UND KLAUS LEHNERT
feierten am 05.06.2015 unsere

��l��n� ��c���i� .
Hiermit bedanken wir uns bei 

allen Gratulanten recht herzlich.

Liebe Seniorinnen und Senioren,
unser letzter Nachmittag beim Grillen in „Schmitt́ s Landhaus“ 
war wieder ein voller Erfolg.  Herr und Frau Schmitt sowie die 
nette Bedienung haben sich sehr viel Mühe gemacht, uns allen 
einen angenehmen Nachmittag zu bereiten.  Auch das Wetter 
hat es sehr gut mit uns gemeint und ist so, wie bestellt, einge-
troffen. Für den nächsten Seniorennachmittag am 15. Juli 2015 
um 14:00 Uhr ist Herr Kreuzmann angemeldet. Er wird uns 
wieder mit Musik unterhalten, die wir ja auch schon längere 
Zeit entbehren mussten. Sollte jemand verhindert sein, bitte 
bis zum Montagabend, 13.07.2015, bei Hannelore Seibt (Tel: 
035872 40 811) abmelden. Bis zum nächsten Treffen verbleibt
bis dahin viele Grüße von   H. Seibt

i.A. d. Vorstandes

Seniorenverein

Beim diesjährigen Herbstpokalschießen der Öffentlichkeit wa-
ren zwei Schützen unserer Schützengesellschaft erfolgreich.  

Den 2. Platz belegte Oliver Geyer und den
3. Platz Roland Worch. Sieger des Wettkampfes wurde der

Schütze Michael Bähr des Schützenvereins Oderwitz.
Den Gewinners richten wir unsere herzlichsten

Glückwünsche aus.

Langwaffenpokal: 
18.11.2016 von 19-22 Uhr im Schützenhaus.

Öffnungszeiten des Vereinsschießstandes
Jeden Freitag von 19.00 – 22.00 Uhr

Sportliches Schießen und gemütliches Beisammensein  
auf dem Vereinsschießstand.

Kulturprogramm für Patienten, Mitarbeiter und Gäste des Sächsischen Krankenhauses 

SKH AKTUELL
November 2016

Dauerausstellung
Patientenbilder der Kunsttherapie
Krankenhauskirche, 
Montag bis Freitag, 14:30 bis 16:30 Uhr

Mittwoch, 9. November, 16:15 Uhr
Filmnachmittag
Independence Day 2
Großer Konferenzraum, Haus 41
Eintritt frei
_____________________________________

Mittwoch, 23. November, 16:15 Uhr
Kanalführung unter dem Krankenhaus

Eintritt frei
_____________________________________

Mittwoch, 30. November 16:15 Uhr
Reisevortrag
Hohe Tatra - Trekking im kleinsten
Hochgebirge der Welt
Saal im Sozialzentrum, Haus 19
Eintritt frei

Besuchen Sie unsere Krankenhausbibliothek mit Internet-PC 
 im Haus 41 (Verwaltungsgebäude), Montag bis Freitag, 14:30 bis 16:30 Uhr

Mehr Informationen zu unseren Veranstaltungen:  www.skh-grossschweidnitz.de

Neue medizinische Vortragsreihe 
des Sächsischen Krankenhauses 
Großschweidnitz

Thema:  Demenz
Referent: Dr. med. Loretta Farhat,  
    Ärztliche Direktorin

Mittwoch, 23. November 2016
18:00 Uhr
Johanniskirche Löbau

Eintritt frei

_____________________________________

Fahrradklimatest 2016
Beim Fahrradklimatest 2014 hat die Stadt Löbau (Verwaltungs-
gemeinschaft) erfolgreich teilgenommen. Die Verwaltungsge-
meinschaft Löbau hat ein engmaschiges gut ausgebautes Rad-
wanderwegenetz mit 18 empfohlenen Radtouren. 
Unsere Radlerinnen und Radler bitte ich, am Fahrradklimatest 
2016 teil zu nehmen und die Situation für Radfahrende zu be-
werten. Am Schluss der Umfrage ist Platz für Anmerkungen, 
die dann an die zuständigen Verwaltungen weiter geleitet wer-
den. Der Fragebogen kann auf www.fahrradklimat-test.de bis 
zum 30. November 2016 ausgefüllt werden. 
Für Ihre Hinweise und Anregungen zur Verbesserung der Fahr-
radinfrastruktur und Fahrradtourismus senden Sie eine E-Mail 
an Radel-Martin@t-online.de oder unter 03585 402420.
Die Teilnehmer in den Gemeinden der Verwaltungsgemein-
schaft Löbau bitte ich, den eigenen Ort, die Stadt Löbau und 
die weiteren Ort der Verwaltungsgemeinschaft zu bewerten, 
damit wir die notwendige Teilnahme von 50 Teilnehmern er-
reichen und somit in die Wertung kommen.

Radel-Martin
Radwegewart der Verwaltungsgemeinschaft Löbau


